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5 4 . Bundesgesetz vom 12. März 1958 über
das Verwaltungsverfahren in Dienstrechts-
angelegenheiten (Dienstrechtsverfahrensge-

setz — DVG.).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Anwendungsbereich.
(1) Auf das Verfahren in Angelegenheiten des

öffentlich-rechtlichen Dienst-, Ruhe- oder Ver-
sorgungsverhältnisses (im folgenden „Dienstver-
hältnis" genannt) zum Bund, den Ländern, Be-
zirken und Gemeinden sind die Bestimmungen
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
—AVG. 1950, BGBl. Nr . 172, mit den nach-
stehenden Abweichungen anzuwenden.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
finden auch auf die öffentlich-rechtlichen Bedien-
steten von Stiftungen, Fonds und Anstalten An-
wendung, die von Organen des Bundes oder Per-
sonen (Personengemeinschaften) verwaltet wer-
den, die hiezu von Organen des Bundes bestellt
sind.

(3) Auf das Verfahren in Disziplinar(Dienst-
straf)angelegenheiten und in Qualifikations-
(Dienstbeschreibungs)angelegenheiten finden die
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes keine An-
wendung, wenn die Gesetze u n d Verordnungen
dafür ein besonderes Verfahren vorschreiben.

(4) Das Recht des Vorgesetzten, dienstliche An-
weisungen (Dienstaufträge) zu erteilen, wird
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt.

§ 2. Z u §§ 2 b i s 6 AVG. 1950.

(1) Die Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegen-
heiten richtet sich nach den einschlägigen Ge-
setzen und Verordnungen. Soweit in diesen
Rechtsvorschriften keine Bestimmungen über die
Zuständigkeit enthalten sind und die Zustän-
digkeit nicht nach § 3 des Lehrerdienstrechts-
Kompetenzgesetzes, BGBl. Nr . 88/1948, zu regeln
ist, gelten die Vorschriften der folgenden Absätze.

(2) Die Dienststellen bei den obersten Verwal-
tungsorganen sind als oberste Dienstbehörden in
erster Instanz zuständig; solche Zuständigkeiten
können mit Verordnung ganz oder zum Teil
einer unmittelbar nachgeordneten Dienststelle als
nachgeordneter Dienstbehörde übertragen wer-
den. In einem solchen Fall ist die nachgeordnete
Dienstbehörde in erster Instanz und die oberste
Dienstbehörde in zweiter Instanz zuständig.

(3) Die Durchführung von Dienstrechtsangele-
genheiten, die ihrer Na tur nach einer sofortigen
Erledigung bedürfen oder von untergeordneter
Bedeutung sind, obliegt dem Vorstand der
Dienststelle; welche Angelegenheiten dies sind,
wird durch Verordnung festgestellt. Das Redi t
des Vorstandes der Dienststelle zur Durchführung
der Dienstrechtsangelegenheiten erstreckt sich in
diesem Falle auf alle bei der Dienststelle in Ver-
wendung stehenden Bediensteten, unabhängig
davon, ob diese der Dienststelle angehören oder
nur zur Dienstleistung zugewiesen sind; diese Be-
stimmung ist insoweit nicht anzuwenden, als ver-
fassungsrechtliche Vorschriften über die Aus-
übung der Diensthoheit entgegenstehen.

(4) Welche Dienstbehörde im einzelnen Fall
zuständig ist, richtet sich bei Bediensteten des
Dienststandes nach der Dienststelle, der der Be-
dienstete angehört. Sofern es sich u m die Be-
gründung eines Dienstverhältnisses handelt, ist
für die Zuständigkeit jene Dienststelle maß-
gebend, bei der er die Anstellung anstrebt. Ist
die Dienststelle nicht gleichzeitig Dienstbehörde,
so ist jene Dienstbehörde zuständig, zu der die
Dienststelle auf Grund der Organisations-
vorschriften gehört.

(5) Bei Bediensteten des Ruhestandes und bei
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen richtet
sich die Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegen-
heiten, die die dienstrechtliche Stellung im Zeit-
punkt des Ausscheidens aus dem Dienststand be-
treffen oder die aus Tatsachen herrühren, die
vor dem Ausscheiden aus dem Dienststand ein-
getreten sind, darnach, welche Dienstbehörde im

14 32



562 16. Stück — Ausgegeben am 24. März 1958 — Nr . 54

Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand
zuständig war. Dieser Dienstbehörde obliegt,
wenn der Bedienstete im Dienststand verstorben
ist, auch die erstmalige Feststellung des Rechts-
anspruches auf einen Versorgungsgenuß und die
erstmalige Feststellung der pensionsrechtlichen
Stellung der Hinterbliebenen. Für alle anderen
dienstrechtlichen Angelegenheiten ist jene Stelle
als Dienstbehörde zuständig, die über den Pen-
sionsaufwand verfügt beziehungsweise zu der auf
Grund der Organisationsvorschriften die über
den Pensionsaufwand verfügende Dienststelle ge-
hört. Für Bundesbedienstete, für deren Pensions-
aufwand ein Land aufzukommen hat, ist in allen
Dienstrechtsangelegenheiten die Dienstbehörde
im Sinne des ersten Satzes zuständig.

(c) Abs. 2 ist in den Fällen des Abs. 5 an-
wendbar.

(7) Läßt sich nach den Vorschriften der Abs. 1
bis 5 eine zuständige Dienstbehörde nicht er-
mitteln, so ist in Dienstrechtsangelegenheiten des
Bundes das Bundeskanzleramt in erster und letz-
ter Instanz zuständig.

§ 3 . Z u § 8 AVG. 1950.

Im Verfahren in Dienstrechtsangelegenheiten
sind die Personen Parteien, deren öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis oder deren Redite
oder Pflichten aus einem solchen Dienstverhältnis
Gegenstand des Verfahrens sind.

§ 4. Z u § 9 AVG. 1950.

Die Handlungsfähigkeit der Parteien im
Dienstrechtsverfahren ist, soweit die Dienst-
rechtsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch
ihre Minderjährigkeit nicht beschränkt.

§ 5. Z u §§ 23 u n d 27 AVG. 1950.

Die Hinterlegung von Schriftstücken, die Be-
diensteten des Dienststandes zuzustellen sind, ist
auch beim Vorstand der Dienststelle des Bedien-
steten oder beim Stellvertreter des Vontandes
zulässig.

§ 6. Z u § 33 AVG. 1950.

Auch die Tage des Laufes des Dienstweges
werden in den Fristenlauf nicht eingerechnet.

§ 7. Z u §§ 34 u n d 35 AVG. 1950.

Ordnungs- und Mutwillensstrafen sind über
Beamte des Dienststandes nicht zu verhängen;
statt dessen ist zum Zwecke einer allfälligen Ahn-
dung des Verhaltens als Pflichtverletzung das Er-
forderliche zu veranlassen.

§ 8. Z u §§ 37, 43, 45 u n d 65 AVG. 1950.

(1) Die Behörde hat im Dienstrechtsverfahren
die zum Vorteil und Nachteil der Partei dienen-

den Umstände mit gleicher Sorgfalt zu berück-
sichtigen.

(2) Im Dienstrechtsverfahren hat die Partei nur
insoweit Anspruch darauf, daß ihr Gelegenheit
gegeben wird, von den Ergebnissen amtlicher Er-
hebungen und Beweisaufnahmen Kenntnis und
zu ihnen Stellung zu nehmen, als diese Ergeb-
nisse von dem bisherigen für den Bescheid maß-
gebenden Vorbringen der Partei abweichen.

§ 9. Z u § 57 AVG. 1950.

(1) Soweit es sich nicht um die Begründung,
Änderung oder Beendigung des Dienstverhält-
nisses, um die Änderung der dienst- und besol-
dungsrechtlichen Stellung oder um die Entschei-
dung über das Bestehen des Dienstverhältnisses
handelt, ist die Dienstbehörde berechtigt, einen
Bescheid auch ohne vorausgegangenes Ermit t-
lungsverfahren zu erlassen (Dienstrechtsmandat).
Ein solcher Bescheid ist ausdrücklich als Dienst-
rechtsmandat zu bezeichnen und hat außer dem
Spruch jedenfalls eine Rechtsmittelbelehrung zu
enthalten.

(2) Ein Dienstrechtsmandat kann auch münd-
lich oder im Wege der Akteneinsicht erlassen
werden. Wird das Mandat im Wege der Akten-
einsicht erlassen, dann ist die Kenntnisnahme des
Mandates von der Partei am Einsichtsakt zu be-
urkunden. Im übrigen bleiben die Bestimmun-
gen des § 62 Abs. 2 und 3 AVG. 1950 unbe-
rührt.

(3) Gegen ein Dienstrechtsmandat kann bei der
Dienstbehörde, die das Mandat erlassen hat,
binnen zwei Wochen Vorstellung erhoben wer-
den. Die Vorstellung hat keine aufschiebende
Wirkung, sofern nicht im Dienstrechtsmandat die
aufschiebende Wirkung ausgesprochen wird. Die
aufschiebende Wirkung ist auszusprechen, wenn
im Dienstrechtsmandat Rechte des Bediensteten
aberkannt oder gemindert werden, es sei denn,
daß die vorzeitige Vollstreckung im Interesse des
öffentlichen Wohles wegen Gefahr im Verzuge
dringend geboten ist.

(4) Die Dienstbehörde hat binnen zwei Wochen
nach Einlangen der Vorstellung das Ermittlungs-
verfahren einzuleiten, widrigenfalls das ange-
fochtene Dienstrechtsmandat von Gesetzes wegen
außer Kraft tritt. Über die Vorstellung entschei-
det die Dienstbehörde, die das Dienstrechts-
mandat erlassen hat. Wenn sich dies zugunsten
der Partei auswirkt, ist in einer stattgebenden
Entscheidung auszusprechen, daß der Bescheid auf
den Zeitpunkt der Erlassung des Dienstrechts-
mandates zurückwirkt.

(5) Der Vorstand einer Dienststelle, die nicht
zugleich Dienstbehörde ist, hat seinen Bescheid
im Sinne von § 2 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes
als Dienstrechtsmandat zu erlassen. Über die
gegen ein solches Dienstrechtsmandat erhobene
Vorstellung, für die Abs. 3 sinngemäß Anwen-
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dung findet, entscheidet die vorgesetzte Dienst-
behörde.

§ 10. Z u § 58 AVG. 1950.

Ernennungen, Verleihungen von Amtstiteln,
Verständigungen über solche Ernennungen und
Verleihungen sowie die mit Ernennungen und
Verleihungen von Amtstiteln zusammenhängen-
den und gleichzeitig getroffenen Feststellungen
und Verfügungen bedürfen weder der Bezeich-
nung als Bescheid, noch einer Begründung, noch
einer Rechtsmittelbelehrung.

§ 11. Z u § 62 AVG. 1950.

(1) Bescheide in Dienstrechtsangelegenheiten
sind, abgesehen von den Fällen des § 9, schrift-
lich oder telegraphisch zu erlassen und, wenn
sie an Beamte des Dienststandes gerichtet sind,
jedenfalls zu eigenen Handen zuzustellen.

(2) Soweit es die Gesetze und Verordnungen
vorsehen, können Ernennungen mit Ausnahme
der Anstellungen auch durch Verlautbarung in
den dafür bestimmten Verkündungsblättern mit
der Wirkung bekanntgegeben werden, daß die
Zustellung des Bescheides nach Ablauf des Tages
der Bekanntmachung als vollzogen gilt. Als Tag
der Bekanntmachung gilt der Tag, an dem das
Verkündungsblatt herausgegeben ist und ver-
sendet wird.

§ 12. Z u §§ 63 u n d 64 AVG. 1950.

(1) Im Dienstrechtsverfahren steht der Partei
das Recht der Berufung zu, soweit dieses Recht
nicht durch Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen ist.

(2) Berufungen haben im Dienstrechtsverfahren
keine aufschiebende Wirkung, sofern nicht in den
Gesetzen und Verordnungen die aufschiebende
Wirkung ausdrücklich zuerkannt ist oder durch
Bescheid die aufschiebende Wirkung ausgespro-
chen wird. Die aufschiebende Wirkung ist aus-
zusprechen, wenn mit dem Bescheid Rechte des
Bediensteten aberkannt oder gemindert werden,
es sei denn, daß die vorzeitige Vollstreckung im
Interesse des öffentlichen Wohles wegen Gefahr
im Verzuge dringend geboten ist.

(3) Wird der angefochtene Bescheid zugunsten
des Berufungswerbers abgeändert, so kann in der
Berufungsentscheidung ausgesprochen werden,
daß die Entscheidung auf den Zeitpunkt der Er-
lassung des angefochtenen Bescheides zurückwirkt.
Die Rückwirkung ist auszusprechen, wenn sich
dies zugunsten der Partei auswirkt.

§ 13. Z u § 68 AVG. 1950.

(1) In Dienstrechtsangelegenheiten ist eine
Aufhebung oder Abänderung von rechtskräftigen
Bescheiden von Amts wegen auch dann zulässig,
wenn die Partei wußte oder wissen mußte, daß

der Bescheid gegen zwingende gesetzliche Vor-
schriften verstößt.

(2) Zur Aufhebung und Abänderung gemäß
Abs. 1 und zur Erklärung der Nichtigkeit nach
§ 68 Abs. 4 AVG. 1950 ist die zuständige oberste
Dienstbehörde berufen.

(3) Die Nichtigerklärung im Sinne des § 68
Abs. 4 lit. a AVG. 1950 ist jedenfalls innerhalb
eines Jahres von dem Zeitpunkt an zulässig,
in dem der zuständigen Dienstbehörde der von
der unzuständigen Behörde erlassene Bescheid
bekanntgeworden ist, längstens jedoch innerhalb
von zehn Jahren seit der Erlassung des Be-
scheides.

(4) Die Nichtigerklärung nach § 68 Abs. 4
AVG. 1950 reicht auf den Zeitpunkt zurück, in
dem der nichtigerklärte Bescheid zugestellt
worden ist.

§ 14. Z u § § 69 u n d 70 AVG. 1950.

(1) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme
des Dienstrechtsverfahrens wird der frühere
Bescheid nicht aufgehoben.

(2) Erst mit Beendigung des wiederaufgenom-
menen Verfahrens tr i t t der neue Bescheid an die
Stelle des früheren Bescheides.

(3) Der neue Bescheid hat jedoch dann, wenn
sich dies zugunsten der Partei auswirkt, anzu-
ordnen, daß der Zustand hergestellt wird, der
sich ergeben hätte, wenn der neue Bescheid schon
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des früheren
Bescheides erlassen worden wäre.

(4) Die im § 69 Abs. 2 und 3 AVG. 1950 mit
drei Jahren festgesetzten Fristen betragen im
Dienstrechtsverfahren zehn Jahre.

§ 15. Z u § § 71 u n d 72 AVG. 1950.

Für die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gelten, sofern das Dienstrechtsverfahren
durch Bescheid abgeschlossen ist, die Bestimmun-
gen des § 14 sinngemäß.

§ 16. Z u § § 77 u n d 78 AVG. 1950.

Die Vorschriften der §§ 77 und 78 AVG. 1950
sind im Dienstrechtsverfahren nicht anzuwenden.

§ 17. Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g .
Die Zuständigkeit zur Durchführung des Be-

amten-Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/
1945, und der ihm entsprechenden Vorschriften
der Länder wird durch die Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes nicht berührt.

§ 18. S c h l u ß b e s t i m m u n g .
(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner

1959 in Kraft. Verordnungen können bereits ab
dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes
folgenden Tag erlassen werden.
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(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung betraut. Die Erlassung
von Verordnungen im. Sinne von § 2 Abs. 2
und 3 obliegt hinsichtlich jener Bediensteten,
deren Dienstrecht in die Gesetzgebungskompe-
tenz der Bundesländer fällt, den Landesregierun-
gen.

Schärf

Raab Pittermann Helmer Tschadek

Drimmel Proksch Kamitz Thoma

Bock Waldbrunner Graf

55. Bundesgesetz v o m 12. März 1958,
mi t dem das Invalideneinstellungsgesetz 11953
abgeänder t wird (Invalideneinstellungsgesetz-

Novel le 1958).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Invalideneinstellungsgesetz 1953, BGBl.
Nr. 21, wird abgeändert wie folgt:

1. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. (1) Invalide im Sinne des § 1 Abs. 1
sind Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge

a) einer Gesundheitsschädigung, für die nach
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957,
BGBl. Nr . 152, Versorgung gewährt wird,
oder

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs-
krankheit im Sinne der gesetzlichen Un-
fallversicherung oder

c) einer der im § 1 Abs. 1 lit. c des Opfer-
fürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, an-
geführten Ursachen oder

d) des Zusammenwirkens mehrerer der an-
geführten Ursachen

um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Blinde
gelten auch dann als Invalide im Sinne dieses
Absatzes, wenn die Blindheit auf keine der an-
geführten Ursachen zurückzuführen ist.

(2) Den im Abs. 1 genannten Invaliden kön-
nen Personen gleichgestellt werden (Gleich-
gestellte), deren Erwerbsfähigkeit aus einer im
Abs. 1 angeführten Ursache oder durch das Zu-
sammenwirken mehrerer dieser Ursachen um
mindestens 25 v. H . gemindert ist. Die Gleich-
stellung ist an die Voraussetzung gebunden, daß
sich die Gleichzustellenden infolge ihres Ge-
brechens ohne die Gleichstellung einen geeigneten
Arbeitsplatz nicht zu verschaffen oder zu er-
halten vermögen und daß durch die Gleichstel-
lung die Unterbringung der begünstigten Per-
sonen nicht gefährdet wird. Unter den gleichen
Voraussetzungen kann die Gleichstellung auch

Personen bewilligt werden, deren Erwerbsfähig-
keit durch ein Körpergebrechen (Verlust oder
Lähmung von Gliedmaßen, Taubstummheit,
Taubheit, Verkrüppelung), das auf keine der
im Abs. 1 angeführten Ursachen zurückzuführen
ist, um mindestens 50 v. H. gemindert ist. Über
die Gleichstellung entscheidet der Einstellungs-
ausschuß beim Landesinvalidenamt (§ 12). Die
Gleichstellung kann befristet werden; sie gilt
auf Widerruf.

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme
der Begünstigungen ist die Eignung zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. Invalide (Gleich-
gestellte), denen kraft Gesetzes ein Anspruch auf
unentgeltliche berufliche Ausbildung (Ein- oder
Umschulung) zwecks Wiedergewinnung oder Er-
höhung der Erwerbsfähigkeit zusteht, sind vor
der Inanspruchnahme der Begünstigungen der
als notwendig erkannten beruflichen Ausbildung
zuzuführen.

(4) Auf ausländische Invalide findet dieses Bun-
desgesetz, unbeschadet der Vorschriften der
Abs. 5 und 6, nur nach Maßgabe der mit ihren
Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen An-
wendung.

(5) Den Invaliden im Sinne des Abs. 1 stehen
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit gleich,
die staatenlos sind oder deren Staatsangehörig-
keit ungeklärt ist (Volksdeutsche), wenn ihre
Erwerbsfähigkeit infolge

a) einer Gesundheitsschädigung, für die öster-
reichischen Staatsbürgern nach dem Kriegs-
opferversorgungsgesetz 1957 Versorgung
zu gewähren wäre, oder

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs-
krankheit im Sinne der gesetzlichen Unfall-
versicherung oder

c) des Zusammenwirkens der angeführten
Ursachen

um mindestens 50 v. H . gemindert ist. Das
gleiche gilt auch dann, wenn diese Personen blind
sind und die Blindheit auf keine der angeführten
Ursachen zurückzuführen ist.

(6) Volksdeutschen, deren Erwerbsfähigkeit
durch eine im Abs. 5 angeführte Ursache oder
durch das Zusammenwirken beider dort an-
geführten Ursachen um mindestens 25 v. H . ge-
mindert ist, kann bei Zutreffen der im Abs. 2
aufgestellten Voraussetzungen die Gleichstellung
mit den begünstigten Personen bewilligt werden.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die
Gleichstellung auch solchen Volksdeutschen be-
willigt werden, deren Erwerbsfähigkeit durch ein
Körpergebrechen im Sinne des Abs. 2, das auf
keine der im Abs. 5 angeführten Ursachen zu-
rückzuführen ist, um mindestens 50 v. H . ge-
mindert ist."
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2. Im § 4 haben die Abs. 1, 5 und 6 zu
lauten:

„(1) Bei Feststellung der Gesamtzahl der
Dienstnehmer, von der die Pflichtzahl zu be-
rechnen ist (§ 1 Abs. 1, 3 und 4), sind die örtlich
zusammenhängenden und einer gemeinsamen
Leitung unterstehenden gleichartigen oder zusam-
mengehörigen Betriebe desselben Dienstgebers
zusammenzufassen. Nicht einzurechnen sind
hiebei:

a) die nach § 2 begünstigten Personen und
die Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu
beschäftigen verpflichtet ist;

b) Jugendliche bis zum vollendeten 16. Le-
bensjahr und Personen, die in einem Lehr-
oder anderen Ausbildungsverhältnisse
stehen;

c) Dienstnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28
und 52 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/
1955) leisten, und Dienstnehmerinnen wäh-
rend der Zeiten, in denen sie auf Grund
der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes,
BGBl. Nr. 76/1957, nicht beschäftigt wer-
den;

d) Dienstnehmer, die nur vorübergehend be-
schäftigt oder nicht vollbeschäftigt sind.
Als vorübergehend beschäftigt gelten Per-
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres
höchstens 30 Tage beschäftigt werden, als
nicht vollbeschäftigt gelten Personen, die
im Durchschnitt höchstens 24 Stunden in
der Woche beschäftigt werden.

(5) In die nach Abs. 4 zu ermittelnde Gesamt-
zahl der Dienstnehmer sind nicht einzurechnen:

a) die nach § 2 begünstigten Personen und
die Dienstnehmer, die der Dienstgeber auf
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zu
beschäftigen verpflichtet ist;

b) die nicht schon nach § 2 Abs. 1 lit. b be-
günstigten eigenen Unfallverletzten, wenn
die Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit in-
folge der Unfallsfolgen nach Feststellung
des Landesinvalidenamtes mindestens
50 v. H. beträgt;

c) Lehrlinge und in einem anderen Ausbil-
dungsverhältnisse stehende Personen;

d) Dienstnehmer, die Präsenzdienst (§§ 28
und 52 des Wehrgesetzes) leisten, und
Dienstnehmerinnen während der Zeiten,
in denen sie auf Grund der Vorschriften
des Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt
werden;

e) Dienstnehmer, die nur vorübergehend be-
schäftigt oder nicht vollbeschäftigt sind
(Abs. 1 lit. d).

(6) Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2
sind auf die Gesamtzahl der Dienstnehmer, von
der die Pflichtzahl zu berechnen ist, nicht ein-
zurechnen:

a) Berufsoffiziere, zeitverpflichtete Soldaten,
die im § 50 Abs. S des Wehrgesetzes an-
geführten Vertragsbediensteten des Bundes-
heeres sowie die gemäß § 49 Abs. 6 des
Wehrgesetzes in Verwendung stehenden
Bediensteten der Heeresverwaltung zur
Gänze;

b) Dienstnehmer, die im Gendarmeriedienst,
Sicherheitswachdienst, Kriminaldienst, Ju-
stizwachdienst, Zollwachdienst, Wachehilfs-
dienst oder Feuerwehrdienst verwendet
werden, zu zwei Dritteln;

c) Dienstnehmer, die als Lehrer oder Erzieher
an niederen oder mittleren Unterrichts-
oder Erziehungsanstalten, die im ausüben-
den Verkehrsdienst oder die als Forst-
arbeiter verwendet werden, zu einem
Drittel. Die Feststellung der Verwendungen
im ausübenden Verkehrsdienst, die unter
diese Begünstigung fallen, obliegt dem
Bundesministerium für soziale Verwaltung
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt und dem Bundesministerium für Ver-
kehr und Elektrizitätswirtschaft."

3. Im § 5 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten:

, „(2) Blinde sind mit dem Doppelten ihrer Zahl
auf die Pflichtzahl anzurechnen. Gleichgestellte
(§ 2 Abs. 2 und 6) sind zur Hälfte ihrer Zahl
auf die Pflichtzahl anzurechnen.

(3) In Betrieben, in denen die weiblichen
Arbeitskräfte mehr als die Hälfte des Gesamt-
beschäftigtenstandes ausmachen, sind bis zur
Hälfte der Pflichtzahl auch Kriegerwitwen und
Witwen, die diesen gleichstehen, voll anrechen-
bar; das gleiche gilt für Frauen, die gemäß § 1
Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957
versorgungsberechtigt sind. Auf Ansuchen kann
der Invalidenausschuß beim Landesarbeitsamt
(§ 12) für Betriebe, die weibliche Arbeitskräfte
beschäftigen, die Anrechnung dieses Personen-
kreises bis zur vollen Pflichtzahl unter der Vor-
aussetzung bewilligen, daß die Einstellung der
begünstigten Personen dadurch nicht gefährdet
wird. Bei Dienstgebern im Sinne des § 1 Abs. 2
ist zur Erteilung dieser Bewilligung das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung nach An-
hörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) zuständig."

4. Im § 6 hat Abs. 2 zu lauten:

„(2) Auf Antrag des Invalidenausschusses beim
Landesarbeitsamt (§ 12) kann die Bezirksverwal-
tungsbehörde (Berghauptmannschaft) Dienstgeber
im Sinne des § 1 Abs. 1 verpflichten, Betriebs-
vorrichtungen, Maschinen und Geräte für die
Beschäftigung eingestellter öder einzustellender
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Invaliden besonders einzurichten, falls die Eigen-
art der Beschädigung der Invaliden die3 erfor-
dert. In diesen Fällen hat das Bundesministerium
für soziale Verwaltung nach Anhörung des Bei-
rates ( § 1 0 Abs. 2) zu bestimmen, inwieweit für
Aufwendungen, die den Dienstgebern durch der-
artige Maßnahmen erwachsen, aus den Mitteln
des Ausgleichstaxfonds ( § 1 0 Abs. 1) Zuschüsse
zu gewähren sind. Solche Zuschüsse dürfen nur
gewährt werden, wenn die Investitionen aus-
schließlich und nicht nur vorübergehend der Be-
schäftigung von Invaliden dienen. Insoweit
Investitionen für den Betrieb eine dauernde
Wertvermehrung bedeuten, haben sie für die
Gewährung von Zuschüssen außer Betracht zu
bleiben."

5. Im § 8 hat Abs. 4 zu lauten:

„(4) Die gesetzlichen Bestimmungen über eine
vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses
bleiben mit der Einschränkung unberührt, daß
eine durch Krankheit oder Unglücksfall ver-
ursachte Dienstverhinderung eines Dienst-
nehmers, auf den die Bestimmungen der Abs. 1
bis 3 Anwendung finden, nur dann einen Grund
zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses
bildet, wenn die Dienstverhinderung ununter-
brochen länger als zehn Wochen oder innerhalb
eines Jahres, zurückgerechnet vom Zeitpunkte der
Auflösung des Dienstverhältnisses, insgesamt
länger als zwanzig Wochen gedauert hat; soweit
in gesetzlichen Vorschriften oder Vereinbarungen
längere Fristen festgesetzt sind, haben diese zu
gelten."

6. § 9 hat zu lauten:
„§ 9. (1) An Stelle der Pflichteinstellung ist

vom Arbeitsamte die Entrichtung einer Aus-
gleichstaxe vorzuschreiben, wenn die Beschäf-
tigungspflicht nicht erfüllt ist. Die Vorschreibung
einer Ausgleichstaxe hat zu entfallen, wenn und
insoweit der einstellungspflichtige Dienstgeber die
zur Erfüllung der Einstellungspflicht erforder-
liche Anzahl von begünstigten Invaliden beim
zuständigen Arbeitsamte nachweisbar ohne Er-
folg angesprochen hat.

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 75 S.
Wären mindestens drei Personen zu beschäftigen,
so beträgt die Ausgleichstaxe für jede einzelne
Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich
150 S.

(3) Das Arbeitsamt hat von der Vorschreibung
der Ausgleichstaxe das zuständige Landesinva-
lidenamt zu verständigen, dem die Einhebung der
Ausgleichstaxe obliegt."

7. Dem § 10 ist folgender neuer Abs. 3 anzu-
fügen:

„(3) Für die dem Bund aus der Verwaltung des
Ausgleichstaxfonds entstehenden Rosten hat der

Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen
Pauschalbetrag von 075 v. H. der jeweils im Vor-
jahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen."

8. Im § 11 hat Abs. 1 zu lauten:

„(1) Die Betrauung eines Verbandes mit der
gemeinschaftlichen Erfüllung der Beschäftigungs-
pflicht (§ 1 Abs. 4) sowie die im Falle nachträg-
licher Abänderung wesentlicher Bedingungen er-
forderliche neuerliche Genehmigung der Verein-
barungen obliegt dem Invalidenausschuß beim
Landesarbeitsamt (§ 12) oder, wenn sich die
zugehörigen Betriebe auf die Amtssprengel meh-
rerer Landesarbeitsämter verteilen, dem Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung nach Anhö-
rung des Beirates ( § 1 0 Abs. 2)."

9. § 13 hat zu lauten:

„§ 13. (1) Personen, die allen Voraussetzungen
des § 2 Abs. 1 entsprechen, erhalten als Ausweis
hierüber auf Ansuchen einen amtlich ausgefer-
tigten Einstellungsschein, worin außer dem Grade
der Minderung der Erwerbsfähigkeit auch alle
sonstigen für die Art der Verwendung maß-
gebenden Umstände (Vorbildung, berufliche Aus-
bildung und Eignung, Ergebnisse der Berufs-
beratung) vermerkt werden. Einen Einstellungs-
schein erhalten auf Antrag auch Volksdeutsche,
wenn sie den Voraussetzungen des § 2 Abs. 5
entsprechen.

(2) Gleichgestellte (§ 2 Abs. 2) erhalten als Aus-
weis eine amtliche Gleichstellungsbescheinigung,
in der außer den im Abs. 1 angeführten Merk-
malen die Geltungsdauer der Gleichstellung zu
vermerken ist. Eine solche Gleichstellungsbeschei-
nigung erhalten ferner auch Volksdeutsche, wenn
sie den Voraussetzungen des § 2 Abs. 6 ent-
sprechen."

10. § 14 hat zu lauten:

„§ 14. (1) Über das Ansuchen um Ausfertigung
eines Einstellungsscheines hat das Landesinva-
lidenamt zu entscheiden. Der Einstellungsschein
ist von Amts wegen einzuziehen, wenn die Vor-
aussetzungen für die Ausfertigung ( § 1 3 Abs. 1)
weggefallen sind. Die Gleichstellungsbescheini-
gungen sind vom Landesinvalidenamt auszuferti-
gen. Sie sind einzuziehen, wenn die Voraussetzun-
gen für die Ausfertigung (§13 Abs. 2) nicht mehr
gegeben sind.

(2) Für den Grad der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit der im Sinne dieses Bundesgesetzes be-
günstigten Personen ist maßgebend:

a) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. a der Ren-
tenbescheid des Landesinvalidenamtes;

b) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. b der Ren-
tenbescheid des Trägers der Unfallversiche-
rung;
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c) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. c der vom
Amte der Landesregierung ausgestellte
Rentenbescheid in Verbindung mit der
Amtsbescheinigung nach § 4 des Opferfür-
sorgegesetzes;

d) in den Fällen nach § 2 Abs. 1 lit. d, bei
Blinden (§ 2 Abs. 1 letzter Satz) sowie bei
den im § 2 Abs. 2 dritter Satz, Abs. 5 und 6
angeführten Personen das im Ermittlungs-
verfahren einzuholende Gutachten eines
ärztlichen Sachverständigen; die Vorschrif-
ten der §§ 7 und 19 des Kriegsopferversor-
gungsgesetzes 1957 sind hiebei anzuwen-
den."

11. § 23 hat zu lauten:

„§ 23. Alle zur Durchführung dieses Bundes-
gesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Ein-
gaben, Vollmachten und Zeugnisse sowie Urkun-
den über Rechtsgeschäfte zum Zwecke der
Fürsorge im Sinne des § 10 Abs. 1 sind von
bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Verwal-
tungsabgaben sowie von Gerichts- und Justizver-
waltungsgebühren befreit."

12. Im § 24 hat Abs. 4 zu lauten:

„(4) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 5 dieses
Bundesgesetzes ist das Bundeskanzleramt, mit der
Vollziehung des § 23 ist hinsichtlich der Befrei-
ung von den Bundesverwaltungsabgaben das
Bundeskanzleramt, hinsichtlich der Befreiung von
den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren das
Bundesministerium für Justiz und hinsichtlich der
Befreiung von den sonstigen bundesgesetzlich
geregelten Gebühren das Bundesministerium für
Finanzen betraut. Im übrigen ist mit der Voll-
ziehung dieses Bundesgesetzes das Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung betraut."

Artikel II.

Die Bestimmungen des Art. I Z. 6 und 7 dieses
Bundesgesetzes treten mit dem der Kundmachung
folgenden Monatsersten in Kraft. Die übrigen
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung des Art. I Z. 11 und 12
dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzleramt,
das Bundesministerium für Justiz, das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung und das Bun-
desministerium für Finanzen entsprechend den
bestehenden Vorschriften über ihre Zuständigkeit
betraut. Im übrigen ist mit der Vollziehung die-
ses Bundesgesetzes das Bundesministerium für so-
ziale Verwaltung betraut.

Schärf
Raab Proksch Tschadek Kamitz

56. Bundesgesetz vom 12. März 1958,
mit dem das Bundesstraßengesetz neuerlich

abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesstraßengesetz, BGBl. Nr. 59/1948,
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 2. Juni
1954, BGBl. Nr. 127, wird abgeändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die in den angeschlossenen, einen Bestand-
teil dieses Bundesgesetzes bildenden Verzeichnissen
A bis E angeführten Straßenzüge und die in den
Verzeichnissen F und G angeführten Straßen-
züge, letztere einschließlich ihrer Zu- und Ab-
fahrtsstraßen zu anderen öffentlichen Straßen,
werden nach Maßgabe des § 31 Abs. 1 und 2 die-
ses Bundesgesetzes wegen ihrer Bedeutung für
den Durchzugsverkehr als Bundesstraßen erklärt.
Die in den Verzeichnissen als Autobahnen an-
geführten Straßenzüge sind Bundesstraßen,
welche ohne höhengleiche Kreuzungen angelegt,
mit besonderen Anschlußstellen für Zu- und Ab-
fahrt ausgestattet und einschließlich ihrer Zu-
und Abfahrtsstraßen zu diesen Anschlußstellen
nur dem Schnellverkehr mit nicht an Oberleitun-
gen gebundenen Kraftfahrzeugen im Sinne des
§ 1 Abs. 2 des Kraftfahrgesetzes 1955, BGBl.
Nr. 223, gewidmet sind."

2. § 1 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Hinsichtlich der Reichsbrücke in Wien
gelten nicht die Bestimmungen des § 6. Auf dieses
Brückenbauwerk finden die Vorschriften des § 5
erster Satz Anwendung, soweit nicht zwischen
dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) und der
Gemeinde Wien Vereinbarungen bestehen oder
in Hinkunft getroffen werden."

3. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:

„(J) Bei Bauführungen sowie bei der Herstel-
lung von Einfriedungen jeder Art an Bundes-
straßen ist in Ortsdurchfahrten (§ 6 Abs. 1 die-
ses Bundesgesetzes) die festgesetzte Baulinie ein-
zuhalten. Außerhalb geschlossener Ortschaften
dürfen innerhalb einer Entfernung von 10 Me-
tern, welche vom äußeren Rande des Straßen-
grabens beziehungsweise bei aufgedämmten Stra-
ßen vom Böschungsfuß und in Ermangelung von
Gräben und Böschungen von der äußeren Be-
grenzungslinie der Straßenbankette gemessen
wird, ohne Zustimmung der Bundesstraßenver-
waltung Neu-, Zu- oder Umbauten, Einfriedun-
gen, Düngerstätten oder Düngergruben nicht an-
gelegt werden. Der Bund (BundesstraßenVerwal-
tung) ist im Verfahren über Bauvorhaben inner-
halb der bezeichneten Grenze Partei im Sinne
des § 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes, BGBl. Nr. 172/1950, und ist diesem
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Verfahren gemäß § 40 Abs. 1 AVG. 1950 zuzu-
ziehen. Außerhalb von Ortsdurchfahrten dürfen
optische und akustische Reklamen und akustische
Ankündigungen innerhalb der oben bezeichneten
Grenze nicht errichtet werden. Optische Ankün-
digungen dürfen unbeschadet anderer einschlägi-
ger Rechtsvorschriften nur mit Bewilligung der
Bundesstraßenbehörde (§ 28) errichtet werden,
welche dann zu erteilen ist, wenn die Ankün-
digungen dem allgemeinen Interesse der Ver-
kehrsteilnehmer dienen.

4. Nach § 19 wird folgende Bestimmung ein-
gefügt:

„§ 19a. Schutzzonen an Autobahnen.

(1) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gel-
ten für Autobahnen und ihre Anschlußstellen,
nicht jedoch für ihre Zu- und Abfahrtsstraßen.
Die Bestimmungen des § 6 sind auf Autobahnen
nicht anzuwenden.

(2) In einer Entfernung bis 40 m beiderseits
der Autobahnen dürfen Neu-, Zu- und Umbau-
ten sowie Einfriedungen nicht angelegt werden.
Die Bundesstraßenbehörde (§ 28) kann auf An-
trag Ausnahmen bewilligen, soweit dies mit dem
öffentlichen Interesse an der Sicherheit, Schnellig-
keit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie an dem
Bestand des Straßenbildes und der Autobahn-
anlagen vereinbar ist; in geschlossenen Ort-
schaften ist diese Ausnahme unter den gleichen
Voraussetzungen zu gewähren. Die Errichtung
und die Änderung von anderen Anlagen jeder
Art innerhalb der oben bezeichneten Grenze
bedarf der Bewilligung der Bundesstraßenbehörde
(§ 28). Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn
dies mit dem öffentlichen Interesse an der Sicher-
heit, Schnelligkeit und Leichtigkeit des Verkehrs
sowie an dem Bestand des Straßenbildes und der
Autobahnanlagen vereinbar ist. Andere für die
Errichtung und Änderung von Gebäuden und
anderen Anlagen bestehende Rechtsvorschriften
bleiben unberührt. Anpflanzungen von Bäumen
und sonstigen Pflanzungen in einer Entfernung
bis 40 m beiderseits der Autobahnen sind nur in
solcher Höhe und Entfernung gestattet, daß die
Sichtverhältnisse und die Sicherheit des Ver-
kehrs auf den Autobahnen dadurch nicht gefähr-
det sind. Die Bundesstraßenbehörde (§ 28) hat
auf Antrag zu entscheiden, ob im Einzelfalle die
beabsichtigte Pflanzung im Sinne der vorstehen-
den Bestimmung zulässig ist.

(3) Erwächst einem Grundeigentümer durch
einen gemäß Abs. 2 erlassenen Bescheid ein Nach-
teil, so hat die Bundesstraßenbehörde (§ 28) dem
Grundeigentümer auf seinen Antrag unter sinn-
gemäßer Anwendung der §§ 13 und 15 eine
angemessene Entschädigung zuzuerkennen, so-
fern es sich nicht um ein Vorhaben des Grund-
eigentümers handelt, dem die Bundesstraßenver-
waltung gemäß § 18 die Zustimmung versagen

könnte. Die Bundesstraßenverwaltung kann in
diesem Verfahren die Enteignung des von der
Verfügung betroffenen Grundstückes, soweit es
innerhalb der 40-m-Zone liegt, verlangen. In
diesem Falle hat die Bundesstraßenbehörde (§ 28)
das Verfahren zu unterbrechen und die Fest-
stellung sowohl der zur Abgeltung des Nachteiles
als auch der im Falle der Enteignung des Grund-
stückes zu leistenden Entschädigung durch das
Gericht zu beantragen. Auf Verlangen der Bun-
desstraßenverwaltung oder des Grundeigentümers
kann an die Stelle einer Geldentschädigung eine
Entschädigung in Form einer gleichwertigen Na-
turalleistung treten, wenn die Bundesstraßenver-
waltung ohne Verzögerung des Entschädigungs-
verfahrens hiezu imstande ist. Ob eine solche
Naturalleistung nach den Umständen des Falles
tunlich und geeignet ist, entscheidet das Gericht.
Nach Rechtskraft des diesbezüglichen gericht-
lichen Beschlusses hat die Bundesstraßenbehörde
(§ 28) auf Entschädigung des Nachteiles, falls
jedoch die Entschädigung hiefür höher ist als die
Entschädigung im Falle der Enteignung, auf Ent-
eignung des Grundstückes zu erkennen. Im übri-
gen finden die §§ 13 bis 15 sinngemäß An-
wendung.

(4) Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat
in einem Verfahren über die Errichtung oder
wesentliche Änderung von Gebäuden und an-
deren Anlagen in einer über die in Abs. 2 fest-
gelegte Zone hinausgehenden Entfernung bis zu
weiteren 60 m beiderseits der Autobahnen das
öffentliche Interesse an der Sicherheit, Schnellig-
keit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie an dem
Bestand des Straßenbildes und der Autobahnan-
lagen wahrzunehmen.

(5) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 1 über
optische und akustische Reklamen und Ankündi-
gungen gelten an Autobahnen innerhalb der in
Abs. 2, 3 und 4 genannten Zonen.

(6) Die Breite der in Abs. 2 und 3 ge-
nannten Zonen ist vom äußeren Rand des Stra-
ßengrabens, bei aufgedämmten Straßen vom
Böschungsfuß oder bei im Gelände eingeschnit-
tenen Straßen von der oberen Einschnitts-
böschungskante, in Ermangelung von Gräben
und Böschungen von der äußeren Begrenzungs-
linie der Straßenbanketten zu messen.

(7) Die Bundesstraßenbehörde (§ 28) hat auf
Antrag der Bundesstraßenverwaltung die Besei-
tigung eines durch verbotswidriges Verhalten
herbeigeführten ZuStandes anzuordnen.

(8) Waldungen längs der Autobahnen können
im Sinne des § 19 des Forstgesetzes, RGBl.
Nr. 250/1852, auf Antrag der Bundesstraßen-
verwaltung in Bann gelegt werden, wenn dies
zum Schutze der Straßenanlage und des Verkehrs
wegen schlechter Sicht, Seitenwindes, Blendung,
Eintönigkeit des Straßenbildes u. ä. erforderlich
ist."
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5. Dem § 21 ist als Abs. 3 anzufügen:

„(3) Haltestellen von Obus- und Kraftfahr-
linien auf Bundesstraßen setzt die hiefür zustän-
dige Behörde nach Anhören der Bundesstraßen-
verwaltung fest. Die Schnelligkeit und Leichtig-
keit des Verkehrs darf durch die Haltestellen
nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die Bun-
desstraßenverwaltung kann die Ausgestaltung
von Haltestellen (Straßenverbreiterung, Aus-
weichen u. dgl.) vom Ersatz der Kosten abhän-
gig machen. Auf Parkplätzen dürfen Haltestellen
nur mit Zustimmung der Bundesstraßenver-
waltung festgesetzt werden.

6. § 31 Abs. 1 und 2 hat zu lauten:

„(1) Dieses Bundesgesetz tritt einen Monat
nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

(2) Die Erklärung der in den Bundesstraßen-
verzeichnissen angeführten Straßenzüge als Bun-
desstraßen (§ 1 Abs. 1) tritt in Wirksamkeit:

Für die Straßenzüge
des Verzeichnisses A: einen Monat nach Kund-

machung dieses Gesetzes,
des Verzeichnisses B: am 1. Jänner 1949,
des Verzeichnisses C: am 1. Jänner 1950,
des Verzeichnisses D: am 1. Jänner 1951,
des Verzeichnisses E: am 1. Juli 1954,
des Verzeichnisses F: am 1. Juli 1954,
des Verzeichnisses G: am 1. März 1958."

7. § 32 hat zu lauten:

„Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau, hinsichtlich des § 19 a Abs. 8 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft und hinsichtlich des
§ 21 Abs. 2 und 3 im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi-
tätswirtschaft, betraut."

8. Das V e r z e i c h n i s A, Niederösterreich,
hat zu lauten:
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9. Das V e r z e i c h n i s A, Wien, hat zu
lauten:

10. Im Verzeichnis A, Salzburg, hat die Be-
schreibung der Strecke der Wolfgangsee-Straße
zu lauten:

„Von der Wiener Straße in Salzburg über
St. Gilgen zur Landesgrenze bei Aigen mit einer
Abzweigung nächst Gschwandt zum Parkplatz
bei der ehemaligen Bahnstation St. Wolfgang."

In der Rubrik „Länge km" ist bei der Län-
genangabe der Wolfgangsee-Straße die Zahl „48"
durch die Zahl „49" und bei der Zusammen-
rechnung der Straßenlängen die Zahl „412" durch
die Zahl „413" zu ersetzen.

11. Im Verzeichnis A, Tirol, sind die Worte
„Brixener Straße" durch die Worte „Brixentaler
Straße" zu ersetzen.

12. Im Verzeichnis A, Vorarlberg, hat die Be-
schreibung der Strecke der Schweizer Straße zu
lauten:

„Von der Wiener Straße in Bregenz über
Hard, Fussach und Höchst zur Staatsgrenze
gegen St. Margrethen."

In der Rubrik „Länge km" ist bei der Längen-
angabe der Schweizer Straße die Zahl „9" durch
die Zahl „11" und bei der Zusammenrechnung
der Straßenlängen die Zahl „152" durch die Zahl
„154" zu ersetzen.

13. Im Verzeichnis A hat die Zusammenstel-
lung zu lauten:

14. Das V e r z e i c h n i s E hat zu lauten:



16. Stück — Ausgegeben am 24. März 1958 — Nr. 57 571

15. Das V e r z e i c h n i s F hat zu lauten:

16. Das V e r z e i c h n i s G hat zu lauten:

Artikel II.

Die gemäß § 1 Abs. 7 dem Bundesland Nie-
derösterreich obliegende Verpflichtung zur Lei-
stung eines Beitrages an den Bund beginnt mit
der Wirksamkeit der Erklärung der im Ver-
zeichnis E angeführten Straßenzüge als Bundes-
straßen (1. Juli 1954, § 31 Abs. 2).

Artikel III.

Das Bundesgesetz vom 2. Juni 1954, BGBl.
Nr. 127, wird abgeändert wie folgt:

Artikel I Ziffer 4 hat zu lauten :
„Als Teile von Bundesstraßen werden auf-

gelassen:

Artikel IV.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau, hinsichtlich der Bestimmungen über
Waldungen längs der Autobahnen im Artikel I
Punkt 4 im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Land- und Forstwirtschaft, hinsicht-
lich der Bestimmungen des Artikels I Punkt 5
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und
hinsichtlich des Artikels II im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Finanzen be-
traut.

Schärf
Raab Bock Thoma
Waldbrunner Kamitz

57 . Verordnung der Bundesregierung vom
4. März 1958, mit der die Vorschrift über
die Verwaltungsdienstprüfung B ergänzt

wird.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1953,
BGBl. Nr. 105, wird verordnet:

In der Verordnung der Bundesregierung vom
14. November 1950, BGBl. Nr. 246, betreffend
eine Vorschrift über die Prüfung für den Dienst-
zweig „Gehobener Verwaltungsdienst", in der
Fassung der Verordnung vom 13. Oktober 1953,
BGBl. Nr. 164, wird die ,,Beilage zur Vorschrift
für die Verwaltungsdienstprüfung B" wie folgt
ergänzt:
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„25. Heerwesen I (Wehrgesetz, Grundzüge des
Dienst- und Besoldungsrechtes der Heeres-
angehörigen, die ADV., Heereskunde sowie
die Grundzüge der Wehrgeographie Öster-
reichs).

26. Heerwesen II (Straf- und Disziplinarrecht
der Heeresangehörigen und die Rechte der
Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen)."

Raab Pittermann Helmer Tschadek
Drimmel Proksch Kamitz Thoma
Bock Waldbrunner Graf

58. Verordnung der Bundesregierung vom
4. März 1958, mit der die Vorschrift über
die Verwaltungsdienstprüfung C ergänzt

wird.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1953,
BGBl. Nr. 105, wird verordnet:

In der Verordnung der Bundesregierung vom
14. November 1950, BGBl. Nr. 247, betreffend
eine Vorschrift über die Prüfung für den Dienst-
zweig „Verwaltungsdienst", in der Fassung der
Verordnung vom 13. Oktober 1953, BGBl.
Nr. 165, wird die „Beilage zur Vorschrift für die
Verwaltungsdienstprüfung C" wie folgt ergänzt:

„27. Heerwesen,"

Raab Pittermann Helmer Tschadek
Drimmel Proksch Kamitz Thoma
Bock Waldbrunner Graf

59. Verordnung des Bundesministeriums für
Justiz vom 11. März 1958, mit der die Ver-
ordnung zur Durchführung des Arbeits-

gerichtsgesetzes erneut abgeändert wird.

Auf Grund der §§ 6 und 38 des Arbeitsge-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 170/1946, in der Fas-
sung der Arbeitsgerichtsgesetznovelle 1950, BGBl.
Nr. 164, wird im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzleramt und den Bundesministerien für
Handel und Wiederaufbau, für Land- und Forst-
wirtschaft, für soziale Verwaltung und für Ver-
kehr und Elektrizitätswirtschaft verordnet:

§ 1. Der § 1 der Verordnung des Bundesmini-
steriums für Justiz vom 1. September 1950,
BGBl. Nr. 183, zur Durchführung des Arbeits-
gerichtsgesetzes, in der Fassung der Verord-
nungen vom 11. Jänner 1951, BGBl. Nr. 39, und
vom 29. Mai 1957, BGBl. Nr. 118, wird in der
Weise abgeändert, daß sich im Sprengel des
Oberlandesgerichtes Linz der Bezirk des Arbeits-
gerichtes Linz auf die jeweiligen Sprengel der
Bezirksgerichte Freistadt, Grein, Leonfelden,

Linz, Linz-Land, Mauthausen, Perg, Pregarten,
Unter-Weißenbach und Urfahr-Umgebung er-
streckt.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. April 1958
in Kraft.

Tschadek

60. Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 12. März 1958,
womit die Österreichische Arzneitaxe 1956,
BGBl. Nr. 251/1955, neuerlich abgeändert

wird (9. Änderung der Arzneitaxe).

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 5. Dezember 1955,
BGBl. Nr. 251, womit eine Österreichische
Arzneitaxe herausgegeben wird (Österreichische
Arzneitaxe 1956), in der Fassung der Verordnun-
gen vom 20. März 1956, BGBl. Nr. 71, vom
19. Juni 1956, BGBl. Nr. 123, vom 10. Septem-
ber 1956, BGBl. Nr. 189, vom 20. Dezember
1956, BGBl. Nr. 278, vom 16. März 1957, BGBl.
Nr. 86, vom 21. Juni 1957, BGBl. Nr. 132,
vom 19. Juli 1957, BGBl. Nr. 183, vom 23. Sep-
tember 1957, BGBl. Nr. 213, und vom 3. De-
zember 1957, BGBl. Nr. 265, wird abgeändert
wie folgt:

Artikel I.

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel wie folgt
festgesetzt:
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Artikel II.

Die Verordnung tritt mit 1. April 1958 in
Kraft.

Proksch
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